
Herausgeber:
Der Landrat des Kreises Coesfeld
Erscheinungsweise: 
In der Regel am 15. und 30. jeden Monats und bei Bedarf 
Abonnementpreis: 
45,00 EUR jährlich - Einzelstück 1,50 EUR inkl. Porto
Anforderungen sind zu richten an: 
Kreis Coesfeld - Der Landrat - 
Büro des Landrats / Öffentlichkeitsarbeit
48651 Coesfeld, Tel. 02541-189150, Fax 02541-189198
E-Mail: amtsblatt@kreis-coesfeld.de

   Ausgabe: 04/2016
   Datum: 29.02.2016

Inhalt dieser Ausgabe:
Nr.                                                                   Seite

Amtsblatt 
Kreis Coesfeld

Amtliches Bekanntmachungsblatt
des Kreises Coesfeld 
und der Stadt Dülmen

24 Kreis Coesfeld Allgemeinverfügung zur Schonzeitaufhebung für Ringeltauben 39

25 Kreis Coesfeld Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Umweltverträg- 40
  lichkeitsprüfung (UVPG) zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage 
  zum Halten von Mastschweinen und Ferkel in Coesfeld

26 Kreis Coesfeld Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anordnung einer  40
  öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW an Belane Bicsei

27 Kreis Coesfeld Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anordnung einer  40
  öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW an Asen Kochev

28 Sparkasse  Aufgebote und Kraftloserklärung von Sparurkunden der Sparkasse  41
 Westmünsterland Westmünsterland

24/16 - Kreis Coesfeld

Allgemeinverfügung zur Schonzeitaufhebung für Rin-
geltauben

Die Untere Jagdbehörde des Kreises Coesfeld erlässt fol-
gende

Allgemeinverfügung

I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 
(BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386), i.V.m. § 24 Abs. 
2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 
1995, S. 2; 1997, S.56) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 876), wird 
die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverordnung 
vom 02. April 1977 (BGBl. S. 531), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 25. April 2002 (BGBl. I S. 
1487), festgelegte Schonzeit für Ringeltauben zur Vermei-
dung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen Kul-
turen im Kreis Coesfeld in der Zeit vom 29.02.2016 bis zum 
31.10.2016 wie folgt aufgehoben:

Gefährdete Kulturen Zeiträume Schonzeitaufhebung
Gemüse, Bohnen, 
Erbsen und Obst

29. Februar bis 31. Oktober

Getreide 29. Februar bis 31. März
15. Juni bis 31. Oktober

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai
Mais 15. April bis 15. Juli
Raps 29. Februar bis 31. März

15. Juni bis 31. Oktober

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen so-
wie an Orten, die in einem räumlich-funktionalen Zusam-
menhang zu diesen Flächen stehen, und in den angege-
benen Zeiträumen ausgeübt werden.
Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt werden.

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird aufer-
legt, die Anzahl der in den genannten Zeiträumen erlegten 
Ringeltauben bis spätestens zum 15.November 2016 der 
Unteren Jagdbehörde des Kreises Coesfeld zu melden.

III. Im öffentlichen Interesse wird die sofortige Vollziehung 
dieser Allgemeinverfügung angeordnet. Diese Verfügung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den, wenn die Voraussetzungen für die Aufhebung der 
Schonzeit entfallen.

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31.10.2016

V. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. 1999 S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294), öffentlich be-
kannt gemacht. Als Tag der Bekanntmachung, mit dem die-
se Allgemeinverfügung wirksam wird, wird der 29.02.2016 
bestimmt.
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VI. Diese Verfügung, einschließlich deren Begründung so-
wie weitere Hinweise, kann bei der Unteren Jagdbehörde 
des Kreises Coesfeld, Schützenwall 18, 48653 Coesfeld, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten in Raum 132b, 1. 
OG eingesehen werden.

Gründe:
Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs.1 a) 3. Alt. der 
EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um erhebliche Schä-
den an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es 
keine andere zufrieden stellende Lösung gibt. Die Bejagung 
während der Brut- und Aufzuchtzeit ist deshalb unter arten- 
und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten ausnahmsweise 
vertretbar, zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefähr-
deten Kulturen in den kritischen Zeiträumen beschränkt 
wird. Da erhebliche Schäden nur durch Schwärme verur-
sacht werden, dürfen nur Schwarmtauben bejagt werden. 
Mit dieser Beschränkung wird auch den Belangen des Tier-
schutzes entsprochen, da Schwarmtauben regelmäßig nicht 
am Brutgeschäft beteiligt sind.

Die Frist unter Ziffer IV ist auf den 31.10.2016 festzusetzen, 
da in der gesamten Schonzeit gefährdete Kulturen vorhan-
den sind.

Coesfeld, den 19.02.2016

Kreis Coesfeld
Der Landrat
im Auftrag
gez. Voß

25/16 - Kreis Coesfeld 

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Anlage zum Halten von Mastschwei-
nen und Ferkel in Coesfeld

Herr Norbert Hardt, Goxel 50, 48653 Coesfeld, hat mit Da-
tum 18.01.2016 eine Genehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Anlage zum Halten von Mastschweinen und 
Ferkel auf dem Grundstück in Coesfeld, Gemarkung: Coes-
feld-Kirchspiel, Flur: 68, Flurstück: 12, erhalten. Gegenstand 
sind Änderungen der Abluftführungen, der Aufstallung und 
der Lagerkapazität des Güllehochbehälters. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 

Für das Vorhaben ist gemäß § 3a–c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn eine überschlägige 
standortbezogene Vorprüfung durch die Genehmigungs-
behörde ergibt, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind.

Es wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
festgestellt, dass es einer weiteren Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG in ent-
sprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BIm-
SchG bekannt gemacht und ist nicht selbstständig anfecht-
bar.

Coesfeld, 15.02.2016

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

26/16 - Kreis Coesfeld
 
Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Belane Bicsei

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 11.09.2015, Akten-
zeichen 36-533867-si, ist zuzustellen an Frau Belane Bicsei, 
zuletzt wohnhaft in Freizeitpark 20 a, 33181 Bad Wünnen-
berg.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 11.09.2015 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36
Frau Sicking 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 24.02.2016 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36
Im Auftrag 
gez. Sicking 

27/16 -Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Asen Kochev

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 06.11.2015, Ak-
tenzeichen 36-541447-si, ist zuzustellen an Herrn Asen Ko-
chev, zuletzt wohnhaft in Düngelstraße 50, 44623 Herne.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
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Mit Anordnung vom 06.11.2015 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36 
Frau Sicking 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 24.02.2016 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36
Im Auftrag 
gez. Sicking

28/16 - Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärung von Sparurkunden der 
Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337366603 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 17.05.2016 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.02.2016

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336109624 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 17.05.2016 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 16.02.2016

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 337125652 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 23.05.2016 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 22.02.2016

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 318207701 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 24.02.2016

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


